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Die UN-Kinderrechtskonvention enthält alle Rechte, die Kinder und Jugendliche bis zum Alter von 18 Jahren auf der ganzen Welt haben. Die meisten Länder der Welt haben zugestimmt. Insgesamt besteht die Kinderrechtskonvention aus 54 Artikeln. 
Der Kinderschutzbund unterstützt die Umsetzung dieser Rechte in Pulheim durch Information  u.a. im Rahmen von Baby-Willkommensbesuchen, durch  Beratungs-Angebote in allen Familienzentren, Elternkurse, die Teilnahme an Projekten und Arbeitskreisen zu Frühen Hilfen, Häuslicher Gewalt und Kinderarmut.
Besondere Bedeutung haben in diesem Zusammenhang die Artikel 5: Pflichten der Eltern; Artikel  9: Elterliche Sorge und Nicht-Trennung von den Eltern; Artikel 19: Schutz vor Gewalt; Artikel 12/13: Recht auf Gehör/freie Meinungsäußerung und Artikel 42: Bekanntmachung der Konvention.
Seit 1990 ist in Deutschland das Recht von Kindern auf eine gewaltfreie  Erziehung im Bürgerlichen Gesetzbuch (§ 1631 Abs.2) verankert. Für 90 Prozent der Eltern ist eine gewaltfreue Erziehung mittlerweile das Ideal, aber über 13 Prozent der Eltern erziehen leider noch immer gewaltbelastet. Diese Eltern brauchen Unterstützung und praktische Hilfe, um ihren Erziehungsauftrag ohne Gewaltanwendung meistern zu können. 
Um die Kinderrechte in Deutschland vollständig umzusetzen setzt sich der Bundesverband des Kinderschutzbundes zudem für eine Aufnahme der Kinderrechte ins Grundgesetz ein. 

www.kinderschutzbund-pulheim.de
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